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Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Sachstandsbericht 2023 zur Férderung von Stadterneuerungsprojekten in Minster wird
zur Kenntnis genommen (vgl. Anlage 1).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Antrage auf Stadtebauférderung flr das Programmjahr 2024,
wie in der Begrundung dieser Vorlage benannt, auf der Basis der vorhandenen Gebietsbezu-
ge im Rahmen der Vorgaben und Anforderungen der Stadtebau-Foérderrichtlinien 2008 (FORi
2008) bzw. 2023 (FORi 2023) und der Neustrukturierung der Stadtebauférderprogramme zu
stellen.

Dies sind:

e Wachstum und nachhaltige Erneuerung — Stadthafen Minster: Freiflachengestaltung der
Hafenslidseite des Stadthafen 1 — 3.Bauabschnitt, Neugestaltung der Kaiflachen mit
besonderen Gestaltungselementen (Balkonen), barrierefreier Ausbau, Sanierung hafenty-
pischer Elemente auf der Hafensldseite — Sanierung und Wiederaufstellung des Weber-
Krans, Folgeantrag

e Sozialer Zusammenhalt Minster-Coerde — Integriertes Handlungskonzept Coerde: Schaf-
fung einer kulturellen und sozialen Mitte, Neugestaltung des Hamannplatzes, Verbesse-
rung des offentlichen Raumes, Folgeantrag.

Il. Finanzielle Auswirkungen:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass fur Forderantrage grundsatzlich Folgekosten entstehen wer-

den:

e Die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermachtigungen sind Uber die jeweiligen
Fachamter sicherzustellen. Bei Férderantragen fur sog. Dritte ist der Eigenanteil vorab von der
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Stadt zu erbringen und kann auf Antrag (bis auf den stadtischen Mindestanteil von 10%) von
den Dritten Ubernommen werden.

e Die Fachamter sorgen dartber hinaus flir die forderprojektbezogene Veranschlagung im
Haushaltsplan der Stadt Miinster sowie ggf. bei den Mitteln fur Dritte flr eine entsprechende
Veranschlagung der Erstattungen im jeweiligen Fachbudget.

e Im Regelfall betragt die Forderquote fir Munster derzeit 60% der zuwendungsfahigen Kosten
fur investive Malinahmen.

Dartber hinaus wird zur Kenntnis genommen, dass mit dieser Vorlage noch keine Vorentscheidungen
Uber die Bereitstellung von Haushaltsermachtigungen und letztlich zur Durchfiihrung der genannten
FordermalRnahmen getroffen werden. Hierliber entscheidet der Rat im Rahmen der Beratung und
Beschlussfassung des Haushaltsplanes unter Bericksichtigung der zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung gegebenen Finanzlage der Stadt.

Zu berlcksichtigen ist ferner, dass ein von der Stadt Minster vorgelegter Stadtebauférderantrag im
Stadterneuerungsprogramm 2024 keine Berlcksichtigung finden kénnte, wenn das Programm insge-
samt Uberzeichnet ist und das Ministerium fir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
(MHKBD) aktuell andere Prioritaten bei der landesweiten Auswahl der Projekte setzt. Im Ubrigen gibt
es keine Verpflichtung des Landes, dass auf einen gestellten Forderantrag automatisch eine Bewilli-
gung erfolgen musste. Hier sind auf Landesebene weitere Faktoren zu bericksichtigen, nach denen
das Ministerium landesweit eine ausgewogene und abgewogene Entscheidung trifft und dabei eine
maoglichst gerechte und gleichmafige (nach Regierungsbezirken) Beurteilung aller Férdermal3nah-
men garantiert.

Begrindung:
Rahmenbedingungen

Mit dieser Vorlage wird gesamtstadtisch Uber den aktuellen Stand der Forderung von Stadterneue-
rungsprojekten fir die Stadt Minster berichtet. Letztmalig wurde mit der Vorlage Nr. V/0407/2022 am
07.09.2022 Uber den Stand der Mal3inahmen berichtet. Der Sachstandsbericht 2023 zum Stand der
Forderung von Stadterneuerungsprojekten in Minster befindet sich in der Anlage 1.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Antragsfrist fir die regulare Stadtebauférderung im Jahr 2024
(vgl. Anlage 2 - Programmaufruf 2024) auf den 31.10.2023 festgelegt.

Informationen zur Stadtebauforderung (allgemein)
Im Zuge der Neustrukturierung der Stadtebauforderung von Bund und Landern wurden 2020 die bis-
herigen sechs Programmkulissen auf nunmehr drei Programmlinien reduziert. Die bisherigen Inhalte
bleiben dabei weitestgehend erhalten bzw. wurden zusammengefasst. Die in den Kommunen beste-
henden Fordergebiete kdnnen in die neuen Gebiete Uberfihrt werden bzw. werden im Rahmen der
Fortschreibung aktualisiert und angepasst. Weniger Programme bedeutet insgesamt aber mehr Fle-
xibilitat bei der Programmausgestaltung. Gleichzeitig ermdglicht dies eine inhaltliche W eiterentwick-
lung zu den bisherigen Inhalten. Die Antragstellung und Umsetzung von Férdermal3nahmen erfolgt
weiterhin auf der Basis von integrierten, ganzheitlichen und sozialraumorientierten Konzepten. Die
aktuellen Programme sind:

e Lebendige Zentren (Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne)

e Sozialer Zusammenhalt (Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten)

e Wachstum und nachhaltige Erneuerung (lebenswerte Quartiere gestalten).

Seit Uber 50 Jahren unterstitzt der Bund die Lander dabei, ihre Stadte und Gemeinden lebenswert
weiterzuentwickeln, damit sich die Menschen dort wohlfihlen. Allein in den Jahren 2023 und 2024
stellt der Bund wieder jeweils 790 Millionen Euro dafur zur Verfugung.
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Fir die drei Programmlinien in NRW werden im Jahr 2024 (vorbehaltlich der Verabschiedung des
Landeshaushaltes) rund 350 Mio. € zur Verfugung stehen. Schwerpunkte werden in den nachsten
Jahren insbesondere sein:
o die Beseitigung stadtebaulicher und sozialer Missstande
die Herstellung nachhaltiger stadtebaulicher Strukturen
die Aufwertung des 6ffentlichen Raumes
die Starkung von Innenstadten und Ortszentren
die Anpassung an den Klimawandel
die Verbesserung der grunen Infrastruktur
die Bewaltigung des wirtschaftlichen Strukturwandels
die Bewaltigung der demographischen Umbrliche
die Sicherung des sozialen Zusammenhalts
Offentlicher Raum (StraRen/Wege/Platze, Griin-, Frei- und Erholungsraum)
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
Energetische Erneuerung, Barrierefreiheit und quartiersbezogene Funktionsverbesserung
kommunaler Gebaude.

Die Stadtebauférderung ist eine wichtige Aufgabe und ein Leitprogramm flr eine zukunftsfahige,
nachhaltige und resiliente Entwicklung der Stadte und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Das
Land Nordrhein-Westfalen fordert stadtebauliche Erneuerungsmafnahmen durch Zuwendungen des
Landes und des Bundes (Stadtebauférdermittel) sowie der Europaischen Union (Europaischer Fonds
fur Regionale Entwicklung).

Die stadtebauliche Erneuerung hat insbesondere zum Ziel, die gewachsenen baulichen Strukturen
der Stadte und Gemeinden zu erhalten und unter Berlcksichtigung demografischer Rahmenbedin-
gungen zeitgemal fortzuentwickeln, die wirtschaftlichen Entfaltungsmaglichkeiten durch stadtebauli-
che MalRnahmen zu starken sowie die naturlichen Lebensgrundlagen in der gebauten Umwelt zu
schutzen und zu verbessern. Wesentliche Kernziele sind dabei insbesondere die Sicherung und bau-
kulturelle Erhaltung historischer Stadt- und Ortskerne mit denkmalwerter Bausubstanz und anderer
stadtbildpragender Gebaude sowie die Herstellung von Barrierefreiheit.

Dartber hinaus ist mit dem Einsatz von Stadtebauférdermitteln ein Beitrag zur Minderung der CO 2-
Emissionen, zur Erhdhung der Energie- und Ressourceneffizienz sowie zum Schutz vor Naturgefah-
ren zu leisten. Weiterhin dient die Stadtebauférderung der Weiterentwicklung zentralortlicher Funktio-
nen, zur Starkung der Innenentwicklung und zur Reduzierung der Flachenneuinanspruchnahme fur
Siedlungs- und Verkehrszwecke und unterstutzt die Stadte und Gemeinden bei der Behebung sozia-
ler Herausforderungen. Dabei wird die stadtebauliche Erneuerung von den Gemeinden selbstandig
und in eigener Verantwortung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben durchgefiihrt.

Neue Forderrichtlinie

Zum 01.01.2024 wird fur das Land Nordrhein-Westfalen eine neue Stadtebau-Forderrichtlinie (FORI
2023) in Kraft treten. Die Antragstellung fur das Programmijahr 2024 soll sich daher bereits schon jetzt
an den Vorgaben der neuen Forderrichtlinie orientieren. Erklartes Ziel des Landes NRW ist es, den
Aufwand des Foérderverfahrens zu reduzieren, eine schnellere und flexiblere Umsetzung der Mal}-
nahmen zu erreichen und Haushalts-Ausgabereste, die durch einen Nicht-Abruf von bewilligten For-
dermitteln beim Land NRW entstehen, zu vermeiden.

Schwerpunkte der neuen Stadtebau-Forderrichtlinie sind weiterhin die Starkung von Innenstadten und
Orts- oder Stadtteilzentren, die Weiterentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialen,
okonomischen und/oder Okologischen Erneuerungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger stadte-
baulicher Strukturen bei erheblichen Funktionsverlusten, insbesondere bei Gebaudeleerstanden und
Brachflachen.

Gegenstand der Forderung ist die stadtebauliche Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes, das

unter Beachtung der dafur geltenden Grundsatze, insbesondere unter Anwendung der Verfahren des
zweiten Kapitels des Baugesetzbuches, von der Gemeinde abgegrenzt worden ist und fir dessen
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Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bundel von eigenstandigen TeilmalRnahmen notwen-
dig ist (sog. Gesamtmalinahme).

Dabei ist insbesondere folgenden Belangen Rechnung zu tragen:

» dem Erhalt und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,

= der Starkung eines wirtschaftsfreundlichen Umfelds und der Beschaftigung,

» der Sicherung und Starkung o6ffentlicher Daseinsvorsorge in den landlichen Raumen,

= dem Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und der Klimaanpassung, einschliel3lich der dazu gehdren-
den Infrastrukturen, der Energieeffizienz, des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie
der Biodiversitat,

= einer vernetzten, orts- und klimafreundlichen Mobilitat,

» den Bedirfnissen aller Bevolkerungsgruppen einschliel3lich der besonderen BedUrfnisse von

Haushalten mit Kindern, Menschen mit Behinderung und alteren Menschen, der Chancengerech-

tigkeit, der Nichtdiskriminierung sowie der Gleichstellung in allen Lebensbereichen.

den Belangen der Denkmalpflege und der baukulturellen Vorbildwirkung der &ffentlichen Hand,

der Foérderung einer Uberortlichen Zusammenarbeit von Stadten und Gemeinden,

der Generationengerechtigkeit, die Bedurfnisse aller Bevolkerungsgruppen einbeziehend und

den Interessen von Kunst und Kultur, von Bildung und Sozialem.

Die Schwerpunkte der Forderung und die aufgefiuihrten Belange werden nicht gewichtet, sondern ste-
hen gleichberechtigt nebeneinander. Die Gemeinde legt in ihrem Antrag fest, welche konkreten Ziele
sie mit einer Gesamtmalnahme oder einem stadtebaulichen Einzelvorhaben verfolgt. Diese Ziele hat
sie kontinuierlich zu Uberprifen und Fehlentwicklungen fruhzeitig zu korrigieren.

Es koénnen nur Férdermalinahmen beantragt werden, wenn vorher ein entsprechender Gebietsbezug
(s.0.) durch einen Ratsbeschluss, nach den Mdglichkeiten des Baugesetzbuches, definiert worden ist.
Die raumliche Festlegung kann als
e Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB,
Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB,
¢ Malnahmegebiet nach § 171 b, § 171 e oder § 171 f BauGB,
Stadtebaulicher Entwicklungsbereich nach § 165 BauGB,
Untersuchungsgebiet nach § 141 BauGB
durch Beschluss der Gemeinde erfolgen.

Weitere Informationen zur Stadtebauférderung in NRW finden sich hier:
https://staedtebaufoerderung.nrw/

Antrage auf Stadtebauférderung gemafd den bereits bekannten Programmlinien - somit auch fir die
MaRnahmen des INSEK Minster-Innenstadt 2023 - sind ab sofort nach der neuen Forderrichtlinie zu
erstellen. Dies hat Auswirkungen auf das weitere Vorgehen zur Beantragung von Stadtebauférdermit-
teln, die im Folgenden naher dargelegt werden.

Flr die zukinftige Beantragung von Stadtebauférdermitteln kommt grundsatzlich eine neue Antrags-
systematik zur Anwendung - diese gilt somit auch fur die Mallnahmen des INSEK Munster-
Innenstadt 2023 (vgl. Vorlage V/0329/2023). Dies bedeutet:

e Die Antragstellung und Bewilligung der Stadtebauférderung erfolgt zukunftig nicht mehr fur ein-
zelne Mallnahmen, sondern fur ganze MaRnahmenblndel, sog. ,Gesamtmal3nahmen®, beste-
hend aus mehreren raumlich und/oder thematisch gruppierten einzelnen MalRnahmen.

e Das Fordergebiet fur ein solches Mallnahmenbindel soll mdglichst klein gefasst sein und nur
umsetzungsreife Mallnahmen umfassen, damit eine zugige Umsetzung gewahrleistet ist. Die
Realisierung aller Malinahmen eines Bundels muss innerhalb von maximal 10 Jahren erfolgen.

e Die Kommunen sind angehalten, nur wenige MalRnahmenbundel zeitgleich in die Stadtebauforde-
rung einzubringen, bei mehreren Mal3nahmebindeln sind seitens der Stadt Prioritdten zu setzen.

o Die Fordermittelbeantragung und -bewilligung erfolgt zweistufig (s. Abbildung):
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o Zunachst wird fir ein Mallnahmenbindel in einem Fdrdergebiet ein erster Forderantrag ge-
stellt. Hierfir werden u. a. mindestens Vor-/Entwurfsplanungen (Leistungsphase 2 HOAI fur
Tiefbau, 3 fur Hochbau) inklusive einer Kosten-/Finanzierungsubersicht bendtigt.

o Mit der Erstbewiligung werden zunachst v. a. die weiteren nétigen Planungsleistungen gefor-
dert. In dem Fortsetzungs- oder Folgeantrag (nach zwei Jahren) werden dann die konkreten
(Bau-)MaRnahmen gefordert, ggf. Uber mehrere, zeitlich aufeinanderfolgende Fortsetzungsan-

trage.

o Ab Erstbewilligung hat die Kommune maximal zwei Jahre Zeit, die Unterlagen zu den Projek-
ten, inklusive Vorbereitung der Vergabe der Bauleistungen (Leistungsphase 6 HOAI), fertigzu-
stellen. Ab diesem Schritt l1auft die Zeit: Die Realisierung aller Ma3inahmen des Blndels muss
innerhalb von 10 Jahren ab Erstbewilligung erfolgen, incl. mdglicher Fortsetzungsantrage.

Abbildung: Beispiel Antrags- und Bewilligungsverfahren nach Stadtebauforderrichtlinie 2024
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o Nach Fertigstellung der Leistungsphase 6 HOAI (Ausflhrungsplanung, Vorbereitung Vergabe
Bauleistungen) ist ein Fortsetzungsantrag (ggf. auch zeitlich gestaffelt mehrere Fortsetzungs-
antrage) zu stellen.
Mit der dann folgenden zweiten Bewilligung wird die bauliche Umsetzung des Ma3hahmen-
blindels geférdert, eine verbindliche Forderobergrenze sowie Ziele flur eine Erfolgskontrolle

festgelegt.

o Ein Malnahmenbindel, fur das in 2024 mit einem Erstantrag Stadtebauférdermittel beantragt
werden, muss beispielsweise im Jahr 2035 komplett realisiert und abgeschlossen sein.

Zentrales Element der neuen Forderrichtlinien wird eine verbindliche Zeitplanung zwischen Antrag-
stellung (Erst- und/oder Folgeantrag) und MalRhahmenumsetzung (Abrechnung und Verwendungs-
nachweis) sein.

Dabei erwartet das MHKBD bei einem Folgeantrag bereits eine Projektreife gem. Leistungsphase 6
HOA\, so dass einerseits eine Kostensicherheit gegeben ist und andererseits ein unmittelbarer Bau-
beginn nach Foérdermittelbereitstellung erfolgen kann. Zur Vereinfachung tragt bei, dass die Kosten-
schatzung/-berechnung zwischen Erst- und Folgeantrag fortgeschrieben werden kann, um somit Kos-
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tensteigerungen auffangen zu kdnnen. Dem gleichen Zweck dient die indizierte Darstellung der Ge-
samt(Bau-)Kosten wahrend der Laufzeit der Projekte, so dass zukunftig eine bessere Kostensicher-
heit gegeben ist.

Allerdings werden damit die Anforderungen an Erst- und Folgeantrag erhoht, da die projektverant-
wortlichen Amter (ber die maximale Gesamtlaufzeit der Manahmen kalkulieren missen und fur die
Einhaltung der Zeitplanung verantwortlich sein werden. Ein Mitteltausch zwischen den Malihahmen
eines MalRnahmenbulndels ist zukunftig ohne Einbindung der Férdergeber maglich und zur Beschleu-
nigung der Umsetzung in die Verantwortung des Férderempfangers gelegt. Mittelauszahlungen an die
Fordermittelempfanger erfolgen jahrlich automatisiert, Mittelabrufe missen somit nicht mehr erstellt
werden. Das MHKBD verspricht sich von diesem Verfahren eine Beschleunigung der Umsetzung,
eine Vereinfachung der Mittelanforderung und des Mitteleinsatzes sowie eine Verhinderung der Bil-
dung von Ausgaberesten beim Land NRW und von Verzégerungen bei der Umsetzung.

Stadtebauforderung in Miinster

Derzeit gibt es in Minster neun Bereiche/Quartiere, fur die der Rat der Stadt Minster die erforderli-
chen Gebietsbezlige beschlossen hat. Dazu zahlen auch einige altere Beschllsse, die erganzend
verwendet werden kdnnen:
o Bereich Altstadt/Bahnhofsviertel, Aktives Zentrum gem. § 171 b BauGB
(vgl. Vorlage V/0902/2008)
e Munster-Innenstadt (Neuaufstellung 2023), Wachstum und nachhaltige Erneuerung gem. §
171 b BauGB (vgl. Vorlage V/0762/2022)
o Stadtteil Coerde, Sozialer Zusammenhalt gem. § 171 e (3) BauGB
(vgl. Vorlage V/0224/2020)
o Stadtteil Wolbeck, Aktives Stadtteilzentrum gem. § 171 b BauGB
(vgl. Vorlage V/0239/2009) - neu Lebendige Zentren
o Stadtteil Gievenbeck, Aktives Stadtteilzentrum gem. § 171 b BauGB
(vgl. Vorlage V/0348/2009) - neu Lebendige Zentren
o Stadtteil Kinderhaus-Bruningheide, Soziale Stadt gem. § 171 e BauGB
(vgl. Vorlage V/0197/2005) — neu Sozialer Zusammenhalt
¢ Stadtteil Angelmodde-Osthuesheide, Sanierungsgebiet gem. § 136 ff. BauGB
(vgl. Vorlage V/0686/2005) — neu Wachstum und nachhaltige Erneuerung
e York-Kaserne Gremmendorf, Stadtumbau Westgem. § 171 a bis d BauGB
(vgl. Vorlage V/0386/2012) — neu Wachstum und nachhaltige Erneuerung
¢ Oxford-Kaserne Gievenbeck, Stadtumbau Westgem. § 171 a bis d BauGB
(vgl. Vorlage V/0386/2012) — neu Wachstum und nachhaltige Erneuerung
e Bereich Hafen/Halle Munsterland, Sanierungsgebiet gem. § 136 ff. BauGB
(vgl. Vorlage V/0541/1992) — geht formal in (Stadtumbau West) Hafen/Sud-Ost auf
e Bereich Hafen/Sud-Ost, Stadtumbau Westgem. § 171 b BauGB
(vgl. Vorlage V/0273/2019) — neu Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Die Verwaltung wird bei aktuellem Anlass prifen, ob ggf. fur weitere Stadtteile oder Quartiere ein Ge-
bietsbezug hergestellt werden sollte. Dazu sind neben der raumlichen Abgrenzung im Rahmen der
Integrierten Handlungskonzepte alle MalRnahmen der 6ffentlichen und privaten Partner darzustellen,
sofern sie Auswirkungen auf das Stadtquartier haben.

Die Integrierten Handlungskonzepte sollen dabei die gesamtstadtische Entwicklung bertcksichtigen
sowie die Handlungserfordernisse klar aufzeigen und mit Zielen, Konzepten und Malinahmen (Projek-
ten) Losungen fur deren Umsetzung darstellen. Dabei sollen nach Moglichkeit Prioritaten festgelegt
und mit einem Zeitplan die Umsetzung hinterlegt werden. Gleichzeitig sollen damit alle Mainahmen
(egal welcher Trager) gebundelt und kombiniert werden, um eine moglichst hohe Wohlfahrtswirkung
fur den Stadtteil oder das Quartier erzielen zu kdnnen. Die private Beteiligung ist ausdricklich vorge-
sehen. Auch rein privat finanzierte Mal3nahmen im Wirkungsverbund mit offentlichen Mal3nahmen
sind darzustellen, sofern diese Auswirkungen auf das Quartier haben werden.
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MalRnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verbesserung der gru-
nen Infrastruktur sind nun verpflichtende Foérdervoraussetzung fur alle Stadtebauférderprogramme
und sind im Rahmen der Antragstellung entsprechend zu bearbeiten.

Forderprogramm ,Zukunftsfahige Innenstadte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium fur Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen
(MHKBD NRW) hat am 13.04.2023 das Foérderprogramm ,Zukunftsfahige Innenstadte und Ortszen-
tren Nordrhein-Westfalen® aufgelegt, welches als Fortsetzung der bisherigen Férderaufrufe zum So-
fortprogramm Innenstadt zu verstehen ist. Insgesamt sind seit 2020 somit bisher vier Forderaufrufe,
zu denen die Kommunen zusatzliche Forderantrage zur Sicherung der Innenstadte und Stadtteilzen-
tren stellen konnten, mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten formuliert worden.

Die Stadt Minster hat sich erneut mit einem Antrag zum Zentrenmanagement und zur Schaffung von
Innenstadtqualitaten beteiligt, eine Entscheidung zu diesem steht aber noch aus.

Die Stadt Minster hat sich an allen bisherigen Foérderaufrufen mit Antragen zum Zentrenmanage-
ment, zum Verfigungsfonds Anmietung und zur Schaffung von Aufenthaltsqualitat fur die Innenstadt
sowie zum Zentrenmanagement Gremmendorf beteiligt und ist bislang (2020 bis 2022) jeweils mit
einer entsprechenden Foérderung berlcksichtigt worden. Ziel ist es, das Grundverstandnis fir eine
lebendige Innenstadt bzw. ein lebendiges Stadtteilzentrum angesichts der strukturellen Veranderun-
gen neu zu justieren und in einem moderierten Prozess zu einer Verstandigung zwischen Immobili-
eneigentumern und Kommune Uber zukunftsorientierte Nutzungen zu kommen.

Das in diesem Jahr aufgelegte und mit weiteren 35 Millionen Euro dotierte Forderprogramm ,Zu-
kunftsfahige Innenstadte und Ortszentren in NRW* ermdglicht den Kommunen erneut rasch zu han-
deln, neue Wege zu gehen und gemeinsam mit den Innenstadtakteuren Perspektiven fiir die Zukunft
zu entwickeln. Ziel ist die Starkung der Innenstadte als multifunktionale Orte fir Handel, Dienstleis-
tungen, Wohnen, Stadtebau, Kultur, Bildung und Freizeit. Das Programm beschrankt sich raumlich
auf die Bereiche von Innenstadten und Zentren (Konzentrationsbereiche), die nach Auffassung der
Kommunen auch kinftig Lebendigkeit, Attraktivitdt und ,Einkaufsgenuss® ausstrahlen und zum Ver-
weilen einladen sollen.

Hafenentwicklung

Der Rat der Stadt hat mit dem Beschluss zur Vorlage V/0273/2019 den Gebietsbezug ,Hafen / Sud-
Ost“ gem. § 171 b BauGB als ,Stadtumbaugebiet” festgelegt, um eine entsprechende neue Forderku-
lisse fur den Bereich der Stadthafen nachweisen zu kénnen. Diese Forderkulisse ersetzt die mit der
Sanierungssatzung ,Hafen / Halle Minsterland“ in den 1990er Jahren beschlossene Forderkulisse als
Grundlage fur aktuelle und zuklnftige Férdermafl®nahmen. Aufgrund der Neustrukturierung 2020 wird
diese Forderkulisse zuklnftig mit Wachstum und nachhaltige Erneuerung bezeichnet.

Mit Begleitung des Dialogprozesses ,Hafenratschlag” werden die Zelperspektiven fur die weitere
Entwicklung des Areals Stadthafen neu definiert und im Rahmen eines neu aufzustellenden Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzeptes aufgezeigt. Die entsprechende Aktualisierung des Masterplans
Stadthafen Minster ist am 22.05.2019 vom Rat der Stadt Minster beschlossen worden (Vorlage
V/0150/2019).

Stadtteilentwicklung Coerde

Der Rat der Stadt Munster hat mit dem Beschluss zur Vorlage V/0224/2020 einen neuen Gebietsbe-
zug ,Sozialer Zusammenhalt® (gem. Neustrukturierung 2020 der Stadtebauférderung, ehm. Bezeich-
nung Soziale Stadt) fir den Stadtteil Coerde gem. § 171 e BauGB festgelegt, um eine entsprechende
Forderkulisse fur den Bereich Coerde nachweisen zu kdénnen. Auf dieser Basis wurden 2020, 2021
und 2022 erstmalig Forderantrage fiur Coerde fir das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK)
Coerde eingereicht.

Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums und der Programmkulisse wird der Schwerpunkt der
Forderung zuklnftig auf investiven Mallnahmen im Quartier liegen und auf Projekten die in Zusam-
menhang mit diesen investiven Malnahmen die Lebensqualitéat im Quartier verbessern. Zum Thema
Stadteilhaus waren die Forderantrage besonders erfolgreich, so dass im Stadterneuerungsprogramm
2023 das Stadtteilhaus mit der landesweit hochsten Einzelférderung in Héhe von rd. 12,3 Mio. € be-
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dacht worden ist. Neben der Stadtebauférderung konnten auch Mittel der EU-Férderung aus dem
,=Europaischen Fonds fiur regionale Entwicklung (EFRE)* eingeworben werden, so dass insgesamt ein
Fordersatz von 80% erreicht wurde.

Innenstadtentwicklung

Die hohe Attraktivitdt von Munster geht wesentlich auf die besonderen Qualitaten der Innenstadt zu-
ruck. Hierzu gehdren das unverwechselbare Stadtbild der Altstadt (mit dem Prinzipalmarkt als ,gute
Stube“ und Dom / Lambertikirche) einschlief3lich der Promenade, des Schlossareals und des Aasees
ebenso wie die multifunktionale City mit einem starken Einzelhandel, abwechslungsreicher Gastro-
nomie, einem breiten privaten und offentlichen Dienstleistungssektor sowie kirchlichen, kulturellen
und Bildungseinrichtungen. Hinzukommen zahlreiche Einrichtungen der Universitat, die sich aus der
Altstadt heraus Uber das Schlossareal weit in Richtung Westen erstrecken. Alle Umfragen zum
Selbstbild und Fremdbild von Munster belegen, dass Munster durch Altstadt, Aasee und Promenade
sein unverwechselbares Profil erhalt.

Die besondere Bedeutung der Innenstadt fur die Stadtentwicklung von Minster ist bereits im Leitplan
Stadterneuerung (1989), im Altstadtrahmenplan (1995), in dem Integrierten Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept (ISM) (2004), in den Integrierten Handlungskonzepten Minster-Innenstadt
LAktives Zentrum® (2008/2016) und dem gesamtstadtischen Integrierten Stadtentwicklungskonzept
Munster 2030 (ISEK 2030) u.a. mit dem Leitthema ,Innenstadt ist mehr ...“ umfanglich herausgear-
beitet worden.

Mit dem vom Rat der Stadt Minster am 22.03.2023 beschlossenen INSEK Munster-Innenstadt 2023
liegt nun ein handlungsleitender Orientierungsrahmen fir die weitere Zukunftsentwicklung und -
gestaltung der Innenstadt, d. h. ein Zukunftskonzept fir die kommenden rund 10 Jahre vor (vgl. Vor-
lage V/0762/2022). Gleichzeitig ist das Konzept eine notige Basis fur die Beantragung von Stadtebau-
fordermitteln fur MalRnahmen im Bereich der Innenstadt. Im Zuge der Erarbeitung des INSEK Muns-
ter-Innenstadt 2023 wurde die Abgrenzung des Fordergebietes Uberprift und angepasst. Am
14.06.2023 hat der Rat der Stadt Minster eine Priorisierung von im INSEK Minster-Innenstadt 2023
enthaltenen MalRnahmen beschlossen (vgl. Vorlage V/0042/2023), fur die in den nachsten Jahren
Antrage auf Stadtebauférderung gestellt werden sollen.

Wie bereits bei der Gebietsabgrenzung der Jahre 2008 / 2016 umfasst die aktualisierte raumliche
Gebietskulisse des INSEK die historische Altstadt und den Bahnhofsbereich. Die Radialen Hammer
StralRe, Wolbecker Stral’e und Warendorfer Stral’e werden weiterhin in die Abgrenzung integriert, da
die Starkung dieser fur die Innenstadt bedeutenden Cityerganzungs- und gleichermal’en Quartiers-
strallen und ihre zukunftsgerichtete Umgestaltung nach wie vor eine wichtige Aufgabe sind. Grund-
satzlich orientiert sich die raumliche Kulisse an der Verortung der im INSEK Minster-Innenstadt
(2023) enthaltenen MalRnahmen. Unterschiede bei der Abgrenzung gegenuber dem IHK 2008 / 2016
finden sich vor allem im Westen im Bereich des Schlossareals und in Richtung Urbane Wissensquar-
tiere (Coesfelder Kreuz) sowie im Nordosten im Bereich der Justizvollzugsanstalt. Hier wird die Ge-
bietsabgrenzung erweitert, um auch neue bzw. mdgliche zukinftige Entwicklungsstandorte in der
Innenstadt zu integrieren (Musik-Campus, Bllicher-Kaserne, JVA).

Parallel zur Erarbeitung des INSEK Minster-Innenstadt beteiligte sich die Stadt Minster mit dem Bei-
trag ,MikroKiez Martiniviertel* an dem Landeswettbewerb Zukunft StadtRaum. Der W ettbewerbsbei-
trag umfasst einen zentralen Bereich des Martiniviertels: Horsterstrale, Martinistralde und Parkplatz
am BUlt. Angestrebte Ziele des Vorhabens sind u.a. die Verkehrsberuhigung und Neuorganisation der
Mobilitdt (zu Ful® Gehende, Radfahrende, Anliefer- / Anliegerverkehr, Busse, ruhender Verkehr), eine
stadtebauliche Umgestaltung hin zu einer neuen Aufenthaltsqualitat, mehr Klimagerechtigkeit durch
mehr Grin und eine innovative Regenwasserbewirtschaftung und -speicherung.

Die Erkenntnisse des Verkehrsversuchs Horsterstralde / Parkplatz Bilt und der damit verbundenen
Beteiligungsveranstaltungen sind in die Erarbeitung dieses zweiten Wettbewerbsbeitrages eingeflos-
sen. Im Marz 2022 bewertete eine Jury die eingegangenen Wettbewerbsbeitrage und pramierte die
Bewerbung der Stadt Munster als ,im Jahr 2023 bevorzugt zur Férderung vorgesehenes Vorhaben® in
der Stadtebauférderung des Landes NRW (vgl. Berichtsvorlage V/0314/2022 ,Innenstadt starken:
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MikroKiez Martiniviertel, Landeswettbewerb Zukunft StadtRaum). In Folge des Wettbewerbsgewinns
hat die Stadt Minster zum Stichtag 30.09.2022 einen Antrag auf Stadtebauférderung fur dieses Vor-
haben erarbeitet und fristgerecht eingereicht. Den im Antrag enthaltenen Projekten und Ma3nahmen
sind Land NRW und Bezirksregierung Minster gefolgt und haben sie entsprechend im Stadterneue-
rungsprogramm 2023 berUcksichtigt.

Die Anlage 1 zu dieser Vorlage gibt den Sachstand der Projekte im Jahr 2023 (zu beantragende, be-
willigte und laufende MalRnahmen) wieder.

Zukunftige FordermaBnahmen in Miinster

Das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde am
12.05.2023 durch das MHKBD verdéffentlicht. Das Ministerium ist den Vorschlagen bzw. Antragen der
Stadt Minster fur 2023 vollumfanglich gefolgt. Von der Stadt Minster wurden folgende MalRnahmen
beantragt, die vom MHKBD entsprechend im STEP 2023 bertcksichtigt wurden und in den nachsten
Jahren von der Stadt umgesetzt werden:

e Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Munster-Innenstadt: Landeswettbewerb Zukunft
Stadtraum - Umgestaltung Mikrokiez Martiniviertel, Neuantrag.

e Wachstum und nachhaltige Erneuerung — Stadthafen Minster: Freiflachengestaltung der
Hafensilidseite des Stadthafen 1 — 2. Bauabschnitt, Neugestaltung der Kaiflachen mit be-
sonderen Gestaltungselementen, barrierefreier Ausbau, Folgeantrag.

e Sozialer Zusammenhalt Minster-Coerde - Integriertes Handlungskonzept Coerde: Errichtung
eines multifunktionalen Stadtteilhauses, Folgeantrag.

Die Stadt Munster hat stellvertretend fur zahlreiche Kommunen in Nordrhein-Westfalen als sogenann-
te geschaftsflhrende Kommune fir das in Grindung befindliche Netzwerk Stadtentwicklung NRW
(Zusammenfihrung der vorhandenen flnf Stadtenetze) einen Neuantrag zur Einrichtung einer zentra-
len Geschéftsstelle und der Beauftragung von Fachberatungen zur Unterstitzung der zukinftigen
Arbeitsgemeinschaften gestellt.

Im Rahmen der Aufstellung des Stadterneuerungsprogramms (STEP) 2024 (vgl. Anlage 2 — Pro-
grammaufruf 2024) werden von der Stadt Munster im Jahr 2023 folgende Projekte fristgerecht bean-
tragt:

e Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Stadthafen Minster: Freiflaichengestaltung der
Hafensiidseite des Stadthafen 1 - 3. Bauabschnitt, Neugestaltung der Kaiflachen mit be-
sonderen Gestaltungselementen (Balkonen), barrierefreier Ausbau, Sanierung hafentypischer
Elemente auf der Hafensudseite - Sanierung und Wiederaufstellung des Weber-Krans, Folge-
antrag.

e Sozialer Zusammenhalt Minster-Coerde - Integriertes Handlungskonzept Coerde: Schaffung
einer kulturellen und sozialen Mitte, Neugestaltung des Hamannplatzes, Verbesserung des
offentlichen Raumes, Folgeantrag.

Derzeit sind weitere Projekte und MalRnahmen in Vorbereitung, die nach gegenwartigem Stand
grundsatzlich Aussicht auf Stadtebauférderung haben kénnten. Fir diese MaRnahmen sollen zusatz-
lich zu den bereits bewilligten und geplanten Malinahmen zu gegebener Zeit Antrage gestellt werden,
sobald alle Voraussetzungen (s.0.) dazu vorliegen.

Aufgrund der neuen Fdrderrichtlinie und der damit verbundenen, notwendigen verbindlichen Zeitpla-
nung fur Antragstellung und MalRnahmenumsetzung (insgesamt maximal zehn Jahre) erfolgen Antra-
ge aus dem neuen INSEK Minster-Innenstadt erst zu einem spateren Zeitpunkt, wenn bereits mog-
lichst konkrete Planungen und Vorbereitungen fir alle MalRnahmen des Blindels vorliegen (vgl. Vor-
lage V/0329/2023). Ein Antrag auf Stadtebauférderung fir ein erstes MalRnahmenbindel in der In-
nenstadt ist voraussichtlich dann im Jahr 2024 oder 2025 zu stellen. Gleichwohl wird bereits eine Be-
antragung von Stadtebauférdermitteln fur MalRnahmen des INSEK Munster-Innenstadt 2023 vorberei-
tet. Mit dem INSEK Minster-Innenstadt 2023 liegt eine aktuelle und fundierte umfassende Grundlage
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hierfir vor.

Folgende Arbeitsschritte werden zur Vorbereitung einer Stadtebauférderung aktuell ausgefuhrt:

e Aus den priorisierten Malnahmen des INSEK Minster-Innenstadt 2023 (vgl. Beschluss zu
V/0042/2023) werden die fur eine zuklnftige Antragstellung in der Stadtebauférderung vorzuse-
henden MalRnahmen ausgewabhlt.

e Diese ausgewahlten Mallnahmen werden in rdumlichen und/oder thematischen MalRnahmen-
bindeln zusammengefasst und (Forder-)Teilgebiete der Innenstadt dazu passend abgegrenzt.

¢ Kleine ,Teil-INSEKs® werden fur die MalRnahmenbindel aus dem vorliegenden INSEK Munster-
Innenstadt 2023 extrahiert.

Darlber hinaus ist beabsichtigt, die Moglichkeiten erganzender Bundesprogramme oder Sonder- und
Sofortprogrammen des Landes NRW zu nutzen, um die vielschichtigen Mahahmen im Zusammen-
hang mit der Integration von Fluchtlingen, den Anforderungen des Klimawandels, den Anforderungen
der wachsenden Stadt oder den Herausforderungen im Nachgang der Corona-Pandemie zeitnah um-
setzten zu konnen.

Sofern Sonderprogramme zu bestimmten Themenbereichen (z.B. ,Miteinander im Quartier” oder ,Hil-
fen im Stadtebau zur Integration von Fluchtlingen® oder ,Investitionspakt Soziale Integration) zusatz-
lich, neu oder wieder aufgelegt werden, wird die Stadt Minster sich malnahmen- und projektbezogen
um einen entsprechenden Forderantrag bemuhen, sofern nicht die klassischen Stadtebauférderpro-
gramme zielfihrender sind.

Die Verwaltung wird bei Bedarf im konkreten Fall eine Antragstellung vorbereiten und umsetzen, so-
fern moglich dann einen Entscheidungsvorschlag unterbreiten oder ggf. nachtraglich tber die erfolgte
Antragstellung berichten.

V.

gez.
Denstorff
Stadtbaurat

Anlage 1: Sachstandsbericht 2023 — Stadtebauforderung in Miinster
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Anlage 2: Programmaufruf Stadtebauféorderung 2024 des Landes NRW

V/0395/2023



	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

